
Abgesehen hiervon ergibt sich die Unhaltbarkeit der 
Auffassung der Klägerin über die prozessualen Be
weislastregeln noch aus anderen Erwägungen. Da be
reits der Ausgangspunkt ihrer Überlegung falsch ist, 
mußte sie nowendig auch zu irrigen Schlußfolgerun
gen kommen. Ebensowenig wie die Art und die Vor
aussetzungen der materiellen Verantwortlichkeit wer
den nämlich die prozessualen Beweislastregeln durch 
die Stellung des Werktätigen im gesellschaftlichen Pro
duktionsprozeß bestimmt. Vielmehr werden ebenso wie 
die Art und die Voraussetzungen der materiellen Ver
antwortlichkeit auch die prozessualen Beweislastregeln 
durch die Rechtsordnung, unsere demokratische Ge
setzlichkeit, festgelegt. Das geltende Recht kennt aber 
für Fälle wie den vorliegenden, also unter den hier 
eindeutig gegebenen Voraussetzungen, keine „Umkeh
rung der Beweislast“. Es gilt vielmehr der sich aus 
dem sachlichen Recht ergebende prozessuale Grund
satz, daß der Kläger die klagebegründenden Tat
sachen beweisen muß. Von diesem Grundsatz abzu
gehen, besteht aus den bereits genannten gesellschaft
lichen Gründen keine Veranlassung, im Gegenteil ist 
seine Beibehaltung im gesellschaftlichen Interesse 
dringend erforderlich. Selbstverständlich ist, daß un
ter anderen Voraussetzungen auch andere sachlich
rechtliche Haftungsgrundsätze und dementsprechend 
andere Beweislastregeln möglich sind, die indessen 
durch Gesetz festgelegt werden müßten. Als Beispiel 
hierfür sei darauf hingewiesen, daß nach den Bestim
mungen des sowietischen Arbeitsrechts ein Werktätiger 
durch einen besonderen Vertrag mit seinem Betrieb 
die volle Haftung für Fehlbestände übernehmen kann, 
wobei dieser Vertrag aber andererseits die Verpflich
tung des Betriebes enthä’t. solche Arbeitsbedingungen 
und betrieblichen Verhältnisse zu schaffen, die dem 
Werktätigen gestatten, die ihm übergebenen Werte mit 
dem geringsten Risiko zu verwalten. Jedoch tritt auch 
bei Vorliegen eines solchen Vertrages die Haftung nur 
für den Fall des Verschuldens ein. wobei es dann aller
dings Aufgabe des Werktätigen ist, sich durch den Be
weis des Nichtverschuldens von der Haftung zu be
freien.

Klägerin forderte von der Beklagten Ersatz der in 
ihrer Verkaufsstelle aufgetretenen Manki. Sie be
hauptete, Beklagte habe zur entgeltlichen Ges^äfts- 
besorgung (§ 675 BGB) bzw. aus dieser Geschäftsbe
sorgung etwas erlangt, zu dessen Rückgabe sie ver
pflichtet sei (§ 667 BGB). Das ist ein klarer Schadens
ersatzanspruch aus Vertragspflichtverletzung. Die 
materielle Verantwortlichkeit tritt indessen auf Grund 
des S 276 BGB, der auf alle Verträge dieser Art anzu
wenden ist, nur bei schuldhafter, also vorsätzlicher oder 
fahrlässiger Vertragspflichtverletzung ein. Das Ver
schulden der Beklagten gehörte demzufolge zum 
Klagegrund und ist daher von der Klägerin zu be
weisen. Kann sie den von ihr und in ihrem Interesse 
zu fordernden Beweis nicht antreten, so fehlt es an 
einer wesentlichen Voraussetzung für das Eintreten 
der geltend gemachten Rechtsfolge, so daß die Haftung 
der Beklagten dadurch entfällt.

§§ 5, 15 VO über Kündigiingsrecht.
1. Eine Kündigung, die nur mündlich und ohne An

gabe von Gründen erfolgt, ist unwirksam, auch wenn 
sie vom Beschäftigten widerspruchslos entgegenge
nommen wird.

Die Entgegennahme einer solchen Kündigungserklä
rung und ein der Kündigung gemäßes Verhalten des 
Beschäftigten bewirken auch nicht das Zustande
kommen e’nes auf die Aufhebung des Arbeitsverhält
nisses gerichteten Vertrages.

2. Im Falle der Kündigung einer Schwangeren ist 
der Nachweis der Schwangerschaft durch das Gutach
ten eines Arztes nur dann erforderlich, wenn die Tat
sache der Schwangerschaft zweifelhaft ist und folglich' 
die einfache Mitteilung an die Betriebsleitung nicht 
ausreicht.

LAG Berlin, Urt. vom 12. Dezember 1952 — 1 Sa 
56/52.

Die Klägerin war bei dem Beklagten als Friseuse beschäf
tigt. Am 14. Juni 1952 wurde ihr vom Beklagten mündlich 
unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfrist gekündigt 
mit dem Anheimgeben, während der Kündigungsfrist ihren 
ihr zustehenden Jahresurlaub zu nehmen. Die Klägerin trat 
den Urlaub an. Nach der Darstellung des Beklagten hat sie 
sich zu Beginn des Urlaubs ein Zeugnis geben lassen, weil sie

sich um eine andere Stellung bemühen wolle. Während des 
Urlaubs erkrankte die Klägerin. Nach Wiederherstellung ih
rer Gesundheit, am 21. Juli 1952, stellte sie sich dem Beklagten 
zur Arbeitsaufnahme zur Verfügung. Der Beklagte lehnte die 
Beschäftigung ab, da das Arbeitsverhältnis durch die Kündi
gung seit dem 28. Juni 1952 beendet sei. Die Klägerin wies 
darauf hin, daß ihr infolge Schwangerschaft nicht gekündigt 
werden könne. Sie hat Klage erhoben mit dem Antrag auf 
Zahlung von Gehalt, Uberstundenvergütung und Krankengeld
zuschuß.

Das ArbG hat die Klage abgewiesen. Auf die Berufung der 
Klägerin hat das LAG nach dem Klageantrag erkannt.

Aus den G r ü n d e n :
Unstreitig hat der Beklagte am 14. Juni 1952 münd

lich die fristgemäße Kündigung der Klägerin ausge
sprochen. Demgegenüber fordert § 5 der Verordnung 
über Kündigungsrecht, daß eine Kündigung schriftlich 
unter Angabe von Gründen zu erfolgen hat. Hierbei 
handelt es sich um eine zwingende Rechtsvorschrift, 
deren Verletzung die Kündigung unzulässig und rechts
unwirksam macht. Es kann daher keinen Zweifel 
daran geben, daß die vom Beklagten am 14. Juni 1952 
mündlich ausgesprochene Kündigung nicht geeignet 
war, das zwischen den Parteien bestehende Arbeits
vertragsverhältnis zu beenden.

Dieser Erkenntnis hat sich das Gericht erster Instanz 
nicht völlig verschließen können. Es hat jedoch aus 
unerfindlichen Gründen aus der „widerspruchslosen 
Entgegennahme der Kündigung“ des Beklagten auf ein 
Einverständnis der Klägerin mit der Auflösung des 
Arbeitsvertragsverhältnisses geschlossen und ist dadurch 
zur Annahme einer Beendigung des Arbeitsvertrags
verhältnisses im beiderseitigen Einverständnis (Auf
hebungsvertrag) gekommen. Dem kann das Landes
arbeitsgericht auf gar keinen Fall folgen. Eine Kün
digung ist noch immer eine einseitige Willenserklärung, 
die nur dadurch wirksam wird, daß sie der zu Kündi
gende empfängt oder entgegennimmt („Empfangsbe
dürftigkeit“ der Kündigungserklärung). Es ist daher 
völlig abwegig, den Umstand — „die widerspruchslose 
Entgegennahme“ —, der die Kündigungserklärung über
haupt erst als solche wirksam werden läßt — sofern 
die sonstigen Voraussetzungen erfüllt sind —, in eine 
Willenserklärung der Klägerin umzudeuten, die geeig
net sein sollte, einen Aufhebungsvertrag zustandezu
bringen. Die vom Gericht erster Instanz vertretene 
Rechtsauffassung wird vom Landesarbeitsgericht mit 
aller Entschiedenheit als falsch bekämpft, da sie Was
ser auf die Mühlen derjenigen Betriebsinhaber bedeu
tet, die glauben, die zwingende Bestimmung des § 5 
der Verordnung über Kündigungsrecht durch das Vor
schieben einer angeblichen Beendigung des Arbeitsver
tragsverhältnisses im beiderseitigen Einverständnis 
umgehen zu können. Freilich ist es nach geltendem 
Recht noch immer möglich, einen formlosen Auf
hebungsvertrag zu schließen. Das Landesarbeitsgericht 
hält aber daran fest, daß ein Aufhebungsvertrag nur 
angenommen werden bzw. nur wirksam sein kann, 
wenn alle seine wesentlichen Voraussetzungen völlig 
eindeutig und unbestreitbar gegeben sind. Dazu gehört 
der Vertragswille ebenso wie die Bestimmung des Zeit
punktes der Beendigung der bisherigen arbeitsvertrag
lichen Beziehungen (vgl. Entscheidung 1 Sa 60/52). Da
mit ist zugleich gesagt, daß der rechtlichen Wertung 
des Verhaltens einer Partei als Willenserklärung durch 
sogenanntes schlüssiges Handeln (Angebot auf Ab
schluß eines Aufhebungsvertrages oder Annahme eines 
solchen Angebotes) sehr enge Grenzen gezogen sind. 
Ob der rechtlichen Wertung des Verhaltens einer Par
tei aber enge oder weite Grenzen gezogen sind, keines
falls ist das einer Kündigung, deren Unzulässigkeit und 
Rechtsunwirksamkeit noch nicht festgestellt wurde, 
nachfolgende, der Kündigung gemäße Verhalten des 
Gekündigten — nämlich in diesem Falle Antreten des 
für die Kündigungsfrist zugestandenen Jahresurlaubs, 
Abholen der Arbeitskleidung aus dem Betrieb, Be
mühen um eine andere Stellung. Bitte um Zeugniser
teilung usw. — als schlüssiges Handeln im Sinne einer 
auf den Abschluß eines Aufhebungsvertrages abzielen
den Willenserklärung anzusehen. Die gegenteilige Auf
fassung würde unser Kündigungsrecht praktisch wert
los machen. Die vom Gericht erster Instanz vertretene 
Auffassung hinsichtlich des Verhaltens der Klägerin 
nach ihrer Kündigung widerspricht daher dem gelten
den Recht.

Bei ordnungsgemäßer Prüfung des Tatsachenmate
rials und richtiger Anwendung des geltenden Rechts
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